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1 

Subventionsnorm für 

kleinere und mittlere 

Betriebe 

Gewinngrenze 

1 Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG 

1.1 Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages 

 Lesen Sie bitte § 7g Abs. 1 EStG. 

§ 7g EStG ist eine Subventionsvorschrift für kleinere und mittlere Betriebe und dient der 

Erleichterung der Finanzierung von anzuschaffenden oder herzustellenden abnutzbaren 

beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Auch gebrauchte Wirtschafts-

güter sind begünstigt. Das Wirtschaftsgut muss vermietet oder ausschließlich oder fast aus-

schließlich (mindestens 90 %) betrieblich genutzt werden. Die Finanzierungserleichterung 

tritt dadurch ein, dass das begünstigte Unternehmen im Wirtschaftsjahr der Investitions-

entscheidung einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) i. H. v. 50 % der voraussichtlichen An-

schaffungs- oder Herstellungskosten für ein begünstigtes Wirtschaftsgut außerbilanziell 

Einkünfte mindernd abziehen kann.  

Zudem lässt § 7g Abs. 5 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung des begünstigten Wirt-

schaftsguts eine Sonderabschreibung zu. Insgesamt wird damit die Steuerlast vorab ge-

mindert. Pro Betrieb darf ein maximales IAB-Volumen von 200.000 € bestehen. 

Es handelt sich um eine rein steuerrechtliche Vorschrift, der Investitionsabzugsbetrag 

nach § 7g Abs. 1 EStG darf handelsrechtlich nicht in Anspruch genommen werden. 

1.1.1 Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzungen 

Das begünstigte Wirtschaftsgut muss bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaf-

fung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des 

Betriebes vermietet oder ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden 

(Verbleibens- und Nutzungsfrist). Es soll damit verhindert werden, dass Wirtschaftsgüter 

durch § 7g EStG begünstigt erworben werden und dann in das Privatvermögen entnommen 

oder in einen anderen Betrieb (welcher beispielsweise die Betriebsgrößenmerkmale nicht 

erfüllt, siehe unten) des Steuerpflichtigen überführt werden. Eine Vermietung an einen an-

deren Betrieb (auch desselben Steuerpflichtigen) ist hingegen zulässig. 

1.1.2 Gewinngrenze 

Investitionsabzugsbeträge können nur bei Gewinnermittlung nach § 4 EStG oder § 5 EStG 

in Anspruch genommen werden. D. h. der Gewinn muss per Betriebsvermögensvergleich 

oder Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt werden (§ 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1 

Buchst. a EStG). 

 

Damit nur kleine und mittlere Betriebe die Begünstigungen in Anspruch nehmen können, 

enthält § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG eine einheitliche Gewinngrenze von 

200.000 €, die nicht überschritten werden darf. Der Wert bezieht sich auf den steuerlichen 

Gewinn1 (und damit nicht auf den Steuerbilanzgewinn) ohne Berücksichtigung von im 

 

1  Gewinn i. S. v. § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG ist der Betrag, der ohne Berücksichtigung von Abzügen und 

Hinzurechnungen gemäß § 7g Abs. 1 und 2 S. 1 EStG der Besteuerung zugrunde zu legen ist (§ 2 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 i. V. m. den § 4 bis § 5 sowie § 6 bis § 7i EStG); außerbilanzielle Korrekturen der Steuerbilanz sowie Hinzu- 

und Abrechnungen bei der Einnahmeüberschussrechnung sind zu berücksichtigen. 
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aktuellen Wirtschaftsjahr abzuziehenden Investitionsabzugsbeträgen und ohne die Hinzu-

rechnung von aufzulösenden Investitionsabzugsbeträgen aus Vorjahren. Die Gewinngrenze 

gilt unabhängig davon, ob Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 

selbständiger Arbeit erzielt werden. In den nachstehenden Grafiken werden die Unter-

schiede zwischen der Rechtslage vor dem 01.01.2020 und nach dem 31.12.2019 ausgear-

beitet.  
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Datenfernübertragung 

als Voraussetzung zur 

Geltendmachung 

 

Beispiel (Rechtslage ab 2020): Ein Kaufmann ermittelt seinen Gewinn durch Bilanzie-

rung. Sein Betriebsvermögen im Wirtschaftsjahr 01 beträgt 1.200.000 € wobei ein zu ver-

steuernder Gewinn aus Gewerbebetrieb von 175.000 € anfallen würde. Hierfür hätte er 

nach Ergehen der Steuerbescheide für 01 im Jahr 03 rund 57.000 € Ertragsteuern zu be-

zahlen. Er beabsichtigt, im Jahr 03 Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-

gevermögens von 350.000 € vorzunehmen. 

Lösung: Der Kaufmann kann im Veranlagungszeitraum (VZ) 01, in den das Ende des Wirt-

schaftsjahres 01 fällt, einen Investitionsabzugsbetrag von 175.000 € (50 % von 350.000 €) 

außerbilanziell in Abzug bringen. Damit vermindert sich sein Gewinn aus Gewerbebetrieb 

auf 0 €. Es fallen damit keine Ertragsteuern an. Die nun freien liquiden Mittel kann er für 

die Investitionen verwenden. Der Kaufmann muss für den Abzug des IAB keine weiteren 

Angaben zu den Investitionsgütern machen, auch ist kein Nachweis oder eine Glaubhaft-

machung der Investitionsabsicht erforderlich.2 

Hinweis: Begünstigt im Sinne des § 7g EStG sind auch Betriebe, die sich noch in der Er-

öffnungsphase befinden. Die Betriebseröffnungsphase beginnt in dem Zeitpunkt, in dem 

der Steuerpflichtige erstmals Tätigkeiten ausübt, die objektiv erkennbar auf die Vorberei-

tung der beabsichtigten betrieblichen Tätigkeit gerichtet sind3 und endet erst, wenn alle 

wesentlichen Grundlagen vorhanden sind (Abschluss der Betriebseröffnung)4. 

1.1.3 Datenfernübertragung 

Gesetzliches Tatbestandsmerkmal für die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetra-

ges ist nach § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 2 EStG, dass der Steuerpflichtige die Angaben zum 

 

2  BMF, Schreiben v. 15.06.2022, IV C 6 - S 2139 - b/21/10001 :001, BStBl. I, 2022,S. 945, Rz. 17. 
3  BFH, Urteil v. 09.02.1983, BStBl. II 1983, S. 451. 
4  BFH, Urteil vom 10.07.1991, BStBl. II 1991,S. 840. 
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